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Aussergerichtliche Rechtsdienstleistungen

Ausgangslage

• Aussergerichtliche Rechtsdienstleistungen:

- gesetzlich nicht reguliert 

- es gilt „JEKAMI“

• Gerichtliche Rechtsdienstleistungen:

- „Anwaltsmonopol“ mit wenigen Ausnahmen 

- Anwälte mit Eintrag im kantonalen Anwaltsregister
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Aussergerichtliche Rechtsdienstleistungen

Erkenntnisse

• Aussergerichtliche Rechtsdienstleistung, ein freier 

sowie lukrativer und deshalb hart umkämpfter Markt

• Wettbewerb, insbesondere mit Treuhändern, 

Banken, Versicherungen und Unternehmensberatern

• Es geht um Halten und Gewinnen von Marktanteilen
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Aussergerichtliche Rechtsdienstleistungen

Konsequenzen

• Klare Kanzleistrategie und Positionierung

• Konsequentes Kanzleimarketing

• Innovation und neue Mandatsmodelle

• Wettbewerbsvorteile durch Qualität
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Aussergerichtliche Rechtsdienstleistungen

Fazit

• Unsere Kanzlei „lebt“ zu 2/3 von aussergerichtlichen 

Rechtsdienstleistungen

• Unser Credo: Wir stellen uns in diesen Markt und 

nicht gegen diesen Markt

Besten Dank!


